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Durchfiihrungshinweise
zu § 13 und §§ 39 bis 41
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RdErl. d. Finanzministeriums v. 17.1.2001 -
B2020-7114-IVA?2

Im Einvernehmen mit dem Innenministerium gebe ich zu § 13 und §§ 39 bis 41 des Bundesbesol-
dungsgesetzes (BBesG) folgende Durchfiihrungshinweise. Sie entsprechen dem Entwurf der mit
den Landern abgestimmten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BBesG des Bundesministeri-
ums des Innern. Bis zum Erlass der allgemeinen Verwaltungsvorschrift nach § 71 Abs. 1 BBesG
bitte ich nach diesem RdErl. zu verfahren.

Soweit gemaB Artikel 14 § 2 des Dienstrechtsreformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBI. | S.
322) § 13 BBesG in der bis zum 30.6.1997 geltenden Fassung Anwendung findet, gelten die dazu
ergangenen bisherigen allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Bundesbesoldungsgesetz (s.
meinen RdAErl. v. 24.9.1980, MBI. NRW. S. 2234) weiter.

Den Gemeinden, Gemeindeverbanden und den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts wird empfohlen, entspre-
chend zu verfahren.
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13
Zu §13

13.0
Allgemeines:

13.0.1

Ein finanzieller Ausgleich wird nur gewahrt, wenn die Verringerung der Dienstbezilige auf dienst-
lichen Griinden beruht. Dabei wird unterschieden zwischen den in Absatz 1 enumerativ aufge-
flhrten speziellen Griinden, bei denen grundsatzlich der Rechtsstand gewahrt wird (Ausnahme
beim Wegfall von Stellenzulagen und Zuschiissen zum Grundgehalt fir Professoren an Hoch-
schulen, wo flir die Ausgleichszulage eine Abbauregelung besteht), und sonstigen dienstlichen
Griinden, bei denen - nur - der Besitzstand gewahrt wird (Absatz 2).

Eine Ausgleichszulage wird nicht gezahlt, wenn der Auszahlungsbetrag fiinf Deutsche Mark
nicht Ubersteigt (Artikel 14 § 6 Reformgesetz).

13.0.2

Dienstliche Griinde liegen nicht vor, wenn fiir das Ausscheiden aus der bisherigen Verwendung
ausschlieBlich oder Uberwiegend persdnliche Griinde maBgebend waren. Das kann nur anhand
des konkreten Einzelfalls beurteilt werden. Ein Indiz fur persdnliche Griunde liegt vor, wenn die
Initiative flr die PersonalmaBnahme vom Besoldungsempfanger selbst ausgeht; eine Bewerbung
auf eine Stellenausschreibung bzw. fir den Aufstieg ist regelmaBig ein dienstlicher Grund.

13.0.3
Die Dienstbeziige verringern sich, wenn

- in dem neuen Amt weniger Grundgehalt als im bisherigen Amt zusteht,

- eine Amtszulage wedfallt,

- eine Stellenzulage wegfallt oder sich vermindert oder

- ein Zuschuss zum Grundgehalt fur Professoren an Hochschulen wegfallt oder sich vermindert.

Bei der Feststellung, ob eine Verringerung von Dienstbeziigen eingetreten ist, sind Uberleitungs-
zulagen und Ausgleichszulagen zu berlcksichtigen, auf die aufgrund friherer Verminderung von
Dienstbeziigen noch ein Anspruch besteht.

Gegenlberzustellen (zu vergleichen) sind die jeweiligen vollen Monatsbezlige, unabhangig von
zufalligen Kirzungen bei Stellenzulagen (vgl. Nummer 42.3.8.1 bzw. Nummer 42.3.9.1) in den
Vergleichsmonaten.

Treffen allgemeine Erhéhungen und Verringerungen der Dienstbeziige zusammen, so werden
bei der Berechnung der Ausgleichszulage die erhdhten Betrage zugrunde gelegt; das gilt sinnge-
maB auch bei Beférderungen und Stufenaufstieg.
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13.0.4
Eine nicht zu bericksichtigende Erhdéhung der Dienstbezlge liegt vor, wenn der Bemessungs-
satz nach § 2 Abs. 1der 2. BesUV geandert wird.

13.0.5

Bei einer Beurlaubung unter Wegfall der Dienstbeziige ist bei Wiederaufnahme des Dienstes eine
zuvor gewahrte Ausgleichszulage in der H6he zu zahlen, in der sie ohne diese Beurlaubung zu-
gestanden hatte.

13.0.6
Wegen der Folgen bei einer gleichzeitigen Zahlung von Auslandsdienstbezligen wird auf Num-
mer 13.3.2 verwiesen.

13.0.7
Wegen der Folgen beim Zusammentreffen mehrerer Ausgleichszulagen u. a. wird auf Nummer
13.5.1 verwiesen.

13.1
Zu Absatz 1:

13.11
Grundgehalt und Amtszulagen sind in folgenden Fallen rechtsstandswahrend gesichert:

13.1.1.1
bei Versetzung nach § 26 Abs. 2 BBG oder nach entsprechendem Landesrecht (§ 28 Abs. 2 LBG
NRW),

13.1.1.2
bei anderweitiger Verwendung wegen des Grundsatzes "Rehabilitation vor Versorgung",

13.1.1.3
bei anderweitiger Verwendung aus gesundheitlichen Griinden (Einschrankung der gesundheitli-
chen Anforderungen ohne Vertretenmiissens z. B bei Polizeidienstunfahigkeit),

13.1.1.4
bei Rickstufung in der Besoldungsgruppe, wenn die Mindestschulerzahl unterschritten wird oder

13.1.1.5
beim Verlust von Amtszulagen beim Aufstieg in die nachsthéhere Laufbahn.

13.1.2
Stellenzulagen und Zuschiisse zum Grundgehalt fir Professoren an Hochschulen sind nur be-
sitzstandswahrend, jedoch besser als nach Absatz 2 gesichert.

13.1.3

Die Ausgleichszulage nach Absatz 1ist dynamisch, d. h. sie wird bei jeder Anderung der Dienst-
beziige jeweils neu ermittelt durch Vergleich bzw. Gegentberstellung der neuen geanderten
Dienstbeziige und der alten geanderten (vor der dienstrechtlichen MaBnahme nach den Num-
mern 1 bis 5 erhaltenen) Dienstbezlige; das gilt zunachst auch bei den ansonsten zu einem Drit-
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tel abbaubaren Ausgleichszulagen, die fir weggefallene oder verminderte Stellenzulagen oder
flir Zuschiisse zum Grundgehalt fiir Professoren an Hochschulen gezahlt werden. Mit der Aus-
gleichszulage nach Absatz 1 soll der Besoldungsempfanger besoldungsmaBig im Grunde so ge-
stellt werden, als ware er in seinem friiheren Amt/seiner friiheren Verwendung verblieben; des-
halb erfolgt bei seinen bisherigen Bezligen eine fiktive Fortschreibung, z. B. bei allgemeinen Li-
nearanpassungen oder beim Aufsteigen in den Stufen des Grundgehalts.

Beispiel 1 - Besoldungsanpassung:

bish. Verw. | Unterschied | neue Verw.
DM DM DM
1 | Grundgehalt 5000,00 4500,00
Unterschiedsbetrag = Ausgleichszul. (§ 13 | 2) 500,00
2 | Besoldungsanpassung + 1,5 % 5075,00 4567,50
Unterschiedsbetrag = Ausgleichszul. (§ 131 2) 507,50

13.1.4

Ebenso ist z. B. bei weggefallenen Stellenzulagen zu verfahren; hier ist das Ergebnis aber nur ein
Zwischenschritt, weil anschlieBend diese "vorlaufige" neue Ausgleichszulage um ein Drittel des

Erhdhungsbetrages abgeschmolzen wird.

Beispiel 2 - Beforderung, Besoldungsanpassung:

bish. Unterschied neue
Verw. DM Verw.
DM DM
1 Wegfall Stellenzulage
Grundgehalt 5000,00 5000,00
Stellenzulage (statisch) 200,00 0,00
Unterschiedsbetrag = Ausgleichszul. 200,00
(§1312)
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2 Beforderung
Grundgehalt 5000,00 5150,00
Stellenzulage (statisch) 200,00 0,00
Unterschiedsbetrag = Ausgleichszul. 50,00
(§1312)

3 Besoldungsanpassung + 1,5 %
Grundgehalt, bisher 5000,00 5150,00
Grundgehalt, angepasst (+ 1,5 %) 5075,00 5227,25
Stellenzulage (statisch) 200,00 0,00

Unter- 47,75

schieds-

betrag

(§1312)
Erhdhungsbetrag 77,25
Aufzehrung (§ 13 15) 1/3 d. Erho- 25,75
hungsbetrages
Ausgleichszulage (neu) 22,00

13.1.5

Die Ausgleichszulage fur weggefallene Stellenzulagen und fir Zuschlisse zum Grundgehalt fr
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Professoren an Hochschulen ist beim weiteren Abbau jedoch nur auf der Grundlage des Aus-
gleichszulagenbetrages zu berlicksichtigen, der zwischenzeitlich bereits aufgezehrt worden ist.
Damit wird verhindert, dass die Ausgleichszulage bei jeder Erhdhung wieder in urspriinglicher
Hohe auflebt und der vorgesehene Abbau unterbleibt. Die Abbauregelung fiir Stellenzulagen
folgt dem Grundsatz, dass Stellenzulagen nur fiir die Dauer der Wahrnehmung der herausgeho-
benen Funktionen gewahrt werden dirfen (§ 42 Abs. 3 BBesG). Die Abbauregelung fiir Zuschus-
se zum Grundgehalt fur Professoren folgt dem Grundsatz, dass Verbesserungen des Grundge-
halts angerechnet werden kénnen (Vorbemerkung Nummer 1 Abs. 1 Satz 2 und Nummer 2 Abs. 1
Satz 3 BBesO C).

Beispiel 3 - Stufenaufstieg, Besoldungsanpassung, Beférderung:

bish. Unter- neue
Verw. schied Verw.
DM DM DM
1 Wegfall Stellenzulage
Grundgehalt 5000,00 5000,00
Stellenzulage (statisch) 200,00 0,00
Unterschiedsbetrag = Ausgleichs- 200,00
zul. (§1312)
2 Stufenaufstieg
Grundgehalt bisher 5000,00 5000,00
Grundgehalt 5100,00 5100,00
neue Stufe
Stellenzulage (statisch) 200,00 0,00
Unterschiedsbetrag (§ 13 1 2) 200,00
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Erhdhungsbetrag 100,00

Aufzehrung (§ 13 15) 1/3 d. Erho- 33,33
hungsbetrages

Ausgleichszulage (neu) 166,67

3 Besoldungsanpassung + 1,5 %

Grundgehalt, bisher 5100,00 5100,00

Grundgehalt, angepasst (+ 1,5 %) 5176,50 5176,50

Stellenzulage (statisch) 200,00 0,00

Unterschiedsbetrag (§ 13 1 2) 200,00

Erhéhungsbetrag 76,50

Aufzehrung (§ 13 15) 1/3 d. Erho- 25,50
hungsbetrages

Aufzehrung aus fritheren Anderun- 33,33
gen

Ausgleichszulage (neu) 141,17

4 Befdrderung

Grundgehalt bisher 5176,50 5176,50
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Grundgehalt neu 5176,50 5326,50
Stellenzulage (statisch) 200,00 0,00
Unterschiedsbetrag = Ausgleichs- 50,00
zul. (§1312)
Erhéhungsbetrag 150,00
Aufzehrung (§ 13 15) = 1/3 d. Erh6- 50,00
hungsbetrages 25,50
33,33
0

13.1.6

Beim Zusammentreffen von Beziigeverringerungen sowohl beim Grundgehalt (Amtszulagen) als
auch bei Stellenzulagen (Zuschiisse zum Grundgehalt flir Professoren) sind wegen der unter-
schiedlichen Folgen bei Besoldungsanderungen wegen besonderer Abbauregelungen fiir weg-
gefallene oder verringerte Stellenzulagen nach Satz 5 die Ausgleichstatbestande aus Griinden
der Klarheit und Ubersichtlichkeit getrennt auszuweisen und nebeneinander zu fiihren.

Die Verbesserung der Bezlige in der neuen Verwendung kann nur einmal auf Ausgleichszulagen
angerechnet werden; eine Mehrfachanrechnung auf Grundgehalt und Stellenzulage ist nicht zu-
lassig. Wenn beispielsweise eine zuvor erfolgte Herabstufung im Amt durch Beférderung wieder
ausgeglichen ist, fuhrt dies zum Wegfall der Ausgleichszulage flir das zuvor verminderte Grund-
gehalt. Eine weitere Teilanrechnung dieses Erhohungsbetrages auf den Ausgleich fiir eine
gleichzeitig weggefallene Stellenzulage ware eine Mehrfachanrechnung und wirde dem Sinn
und Zweck der begrenzt ausgestalteten Anrechnungsregelung zuwiderlaufen. Erhéhungsbetra-
ge, die Ausgleichsbetrage in voller Hohe aufzehren, sind daher fiir weitere Anrechnungen "ver-

braucht".

Beispiel:

1 | Erstmalige Festsetzung der Ausgleichszulage Grundge- | Stellenzu-
bei Verwendungswechsel halt lage
DM (statisch)
DM
alte Dienstbezlige 3000,00 250,00
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neue Dienstbeziige 2800,00 250,00
Unterschiedsbetrag = Ausgleichszulage 200,00 -
2 | erneute Festsetzung der Ausgleichszulage
bei linearer Erhéhung (um 2 v.H.)
alte Dienstbezlge (fiktiv) 3060,00 250,00
neue Dienstbezlige 2856,00 250,00
Unterschiedsbetrag = neue Ausgleichszulage 204,00 -
3 | erneute Festsetzung der Ausgleichszulage
bei Wegfall der Stellenzulage
alte Dienstbezuge (fiktiv) 3060,00 250,00
neue Dienstbezlge 2856,00 -
Unterschiedsbetrag = neue Ausgleichszulagen 204,00 250,00
4 a) erneute Festsetzung der Ausgleichszulagen bei linearer
Erhdéhung (um 1,5 v. H.)
alte Dienstbezlge (fiktiv) 3105,90 250,00
neue Dienstbeziige 2898,84 -
Unterschiedsbetrag = neue Ausgleichszulagen 207,06 250,00

b) Abbau der Ausgleichszulage fir die weggefallene Stel-
lenzulage von 250,00 DM
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um ein Drittel des Erh6hungsbetrages
von 42,84 DM = 14,28 DM

c) neue Ausgleichszulagen 207,06 235,72
5 a) erneute Festsetzung der Ausgleichszulagen bei Befor-

derung

alte Dienstbezuge (fiktiv) 3105,90 (250,00)

neue Dienstbezlge 3105,90 -

Unterschiedsbetrag - 250,00

jedoch Berlicksichtigung der friheren Aufzehrung fir die -14,28

weggefallene Stellenzulage

b) kein Abbau der Ausgleichszulage um ein Drittel des Er-
hohungsbetrages (von 207,06 DM = 69,02 DM), weil mit
diesem Betrag bereits die Ausgleichszulage flur das verrin-
gerte Grundgehalt abgebaut wurde (keine Doppelanrech-
nung)

c) neue Ausgleichszulage - 235,72

6 a) erneute Festsetzung der Ausgleichszulage bei Aufstieg
um eine Stufe (80,00 DM)

alte Dienstbezlge (fiktiv) 3185,90 (250,00)
neue Dienstbeziige 3185,90 -
Unterschiedsbetrag - 250,00
Berlicksichtigung der friiheren Aufzehrung -14,28
b) Abbau der Ausgleichszulage um ein Drittel des Erho- - 26,67

hungsbetrages von 80,00 DM = 26,67 DM

c) neue Ausgleichszulage - 209,05
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7 a) erneute Festsetzung der Ausgleichszulage bei Gewah-
rung einer neuen Stellenzulage in Héhe von 200,00 DM

alte Dienstbezuge (fiktiv) 3185,90 | 250,00
neue Dienstbeziige 3185,90 | 200,00
Unterschiedsbetrag 50,00
Berlicksichtigung der friheren Aufzehrungen -14,28
- 26,67

b) kein Abbau der Ausgleichszulage um ein Drittel des Er- -
hohungsbetrages, weil dieser bereits im ersten Schritt (s.
Buchstabe a) verbraucht wurde

c) neue Ausgleichszulage 9,05

13.1.7

Eine Ausgleichszulage, die fur eine Verringerung oder den Wegfall der - das Grundgehalt ergan-
zenden - Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 BBesO A und B bzw. nach Vorbemer-
kung Nummer 2b BBesO C gewahrt wird, unterliegt nicht der Verminderung nach Satz 5.

13.1.8
Eine nicht zu beriicksichtigende Anderung der besoldungsrechtlichen Bewertung liegt vor, wenn

13.1.8.1
das bisherige Amt einer Besoldungsgruppe mit héherem oder niedrigerem Endgrundgehalt
(Grundgehalt) zugeordnet wird oder

13.1.8.2
bei dem bisherigen Amt eine Amtszulage oder Stellenzulage neu ausgebracht wird, geandert
wird oder entfallt.

13.1.9

Liegen die in Nummer 4 genannten Voraussetzungen vor, so wird eine Ausgleichszulage ge-
wahrt, wenn dem Besoldungsempfanger das der gesunkenen Schilerzahl entsprechende Amt
seiner bisherigen Funktion (Schulleiter, Schulleiterstellvertreter usw.) libertragen wurde. Dies gilt
auch, wenn die Schilerzahl unter die Mindestzahl gesunken ist, die in der Besoldungsordnung
vorgesehen ist, und deshalb ein Amt der bisherigen Funktion (Schulleiterstellvertreter bzw. zwei-
ter Konrektor) nicht mehr vorhanden ist.

13.2
Zu Absatz 2:
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13.2.1

Eine Ausgleichszulage nach Absatz 2 ist in allen anderen als in Absatz 1 genannten Fallen zu ge-
wahren, wenn die Verringerung der Dienstbezlige auf dienstlichen Griinden beruht (siehe Num-

mer 13.0.2). Im Gegensatz zu Absatz 1 wird in diesen Fallen nur der einmal erreichte Besitzstand

des auszugleichenden Dienstbezuges gewahrt. Die Ausgleichszulage darf jedoch nicht mehr be-
tragen als die aktuelle Hohe des alten Bezligebestandteils, den sie ausgleichen soll.

13.2.2
Bei Erhéhungen der Dienstbezlige wird die einmal nach Satz 2 festgesetzte Ausgleichszulage
nicht neu berechnet, sondern nur nach Satz 3 um die Halfte des Erhdhungsbetrages abgebaut.

Beispiel:
Neues Grundgehalt 4500 DM, bisheriges Grundgehalt 5000 DM:
In Hohe der Differenz von 500 DM erhalt der Beamte eine Ausgleichszulage.

1. Linearanpassung 3 v. H.

neues Grundgehalt 4635 DM.

Die bisherige Ausgleichszulage von 500 DM wird um 1/2 des Erhohungsbetrages (von 135 DM =
67,50 DM) gekiirzt und betragt nunmehr 432,50 DM.

2. Aufriicken in den Stufen

neues Grundgehalt 4750 DM.

Die bisherige Ausgleichszulage von 432,50 DM wird um 1/2 des Erhéhungsbetrages (von 115 DM
= 57,50 DM) gekiirzt und betragt nunmehr 375 DM.

3. Gewahrung einer Stellenzulage
Grundgehalt 4750 DM, hinzutretende Stellenzulage 250 DM, insgesamt 5000 DM.

Die bisherige Ausgleichszulage von 375 DM wird um 1/2 des Erhéhungsbetrages (von 250 DM =
125 DM) gekdirzt und betragt nunmehr 250 DM.

4. Beforderung

Beforderungsgewinn 500 DM

halber Beférderungsgewinn 250 DM

Damit ist die Ausgleichszulage abgebaut.
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13.2.3

Der Wegfall einer Stellenzulage ist in den Fallen des Absatzes 2 nur auszugleichen, wenn der
Besoldungsempfanger funf Jahre und langer zulageberechtigend verwendet worden ist. Dabei
ist zu beachten, dass

13.2.3.1
sogenannte Wartezeiten (z. B. das erste Dienstjahr als Polizeibeamter ohne Anspruch auf die
Stellenzulage nach Nummer 9 der Vorbemerkungen zu den BBesO A und B) und

13.2.3.2
Zeiten im Arbeitnehmerverhaltnis mit entsprechenden Zulagen nicht als zulageberechtigende
Verwendung in diesem Sinne gelten.

13.2.3.3
Die Zulageberechtigung muss ununterbrochen bestanden haben; kiirzere Bezugszeiten kénnen
nicht zusammengerechnet werden.

13.2.3.4

Eine kurzfristige Unterbrechung der Zulageberechtigung aus dienstlichen Griinden ist unschad-
lich. In diesen Fallen beginnt der Flinfjahreszeitraum nach der Unterbrechung also nicht neu,
sondern die bereits zurlickgelegte zulageberechtigende Verwendung wird angerechnet (berick-
sichtigt); die Zeit des Bezugs der Ausgleichszulage zahlt dabei nicht mit. Kurzfristig ist grund-
satzlich eine Unterbrechung bis zu drei Monaten.

13.2.3.5

In den Fallen der Nummer 13.2.3.4 lebt die Ausgleichszulage wieder auf, wenn die zwischenzeit-
lich wieder gewahrte Stellenzulage erneut wegfallt; allerdings nur in der Hohe, in der sie ohne die
Unterbrechung gewahrt worden ware (also unter fiktiver Berlicksichtigung eines evtl. zwischen-

zeitlich eingetretenen Abbaus).

13.2.4

Eine Verringerung von Dienstbezligen wird nur ausgeglichen, wenn ein unmittelbarer zeitlicher
Zusammenhang zwischen alter und neuer Verwendung besteht. Das ist auch der Fall, wenn zwi-
schen beiden Verwendungen lediglich allgemein dienstfreie Tage liegen oder eine Unterbre-
chung aus Griinden erfolgt, die nicht in der Person des Besoldungsempfangers liegen.

13.3
Zu Absatz 3:

13.3.1
Die entsprechende Anwendung des Absatzes 2 auf Richter und Soldaten schlieBt auch die Falle
des Wechsels zwischen den Dienstverhaltnissen als Beamter, Richter oder Soldat ein.

13.3.2

Eine Verringerung von Dienstbezligen aufgrund einer neuen Verwendung wird nicht ausgegli-
chen, wenn aufgrund dieser Verwendung erstmals Auslandsdienstbezlige gewahrt werden; das
gilt auch bei erneuter Gewahrung nach einer Unterbrechung. Die Zahlung von Auslandsdienstbe-
zlgen ist daher unschadlich, wenn sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verringe-
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rung von Dienstbeziigen steht, wenn sie also nicht gleichzeitig einen Besitzstandsverlust aus-
gleicht; das ist z. B. der Fall, wenn

13.3.2.1
bereits vor der MaBnahme, die die Zahlung von Auslandsdienstbezligen auslést, eine Aus-
gleichszulage zustand (vorheriger Besitzstandsverlust) oder

13.3.2.2
erst nach der Zahlung (und Weiterzahlung) von Auslandsdienstbeziigen eine MaBnahme eintritt,
die die Gewahrung der Ausgleichszulage ausldst (nachfolgender Besitzstandsverlust).

13.4
Zu Absatz 4:

13.4.1

Zum Grundgehalt gehdren auch Leistungsstufen sowie Funktionszulagen nach § 5 der 2. BesUV.
Uberleitungs- und Ausgleichszulagen sind nur solche, die bereits vor der jeweiligen konkreten
(neuen) AusgleichsmaBnahme entstanden sind und noch zustehen.

13.4.2

Andere Beziligebestandteile wie z. B. Familienzuschlag, Einmalzahlungen (z. B. Sonderzuwen-
dung oder Leistungspramie), Leistungszulagen, Sonderzuschlage, Vergitungen, Erschwerniszu-
lagen sowie Auslandsdienstbezlige sind nicht zu berlicksichtigen.

13.5
Konkurrenzen beim Abbau; altes Recht

13.5.1

Beim Zusammentreffen mehrerer Ausgleichszulagen oder mit Ausgleichsregelungen aufgrund
anderer Vorschriften (z. B. Uberleitungszulagen) wird die Ausgleichszulage mit dem héchsten
Aufzehrgrad vorrangig vermindert (z. B. volle Aufzehrung vor halftiger Aufzehrung bzw. halftige
vor Ein-Drittel-Aufzehrung). Bei mehreren Zulagen mit gleichem Aufzehrgrad (z. B. jeweils ein
Drittel) wird die alteste dieser Zulagen zuerst abgebaut.

13.5.2

Ausgleichszulagen dirfen insgesamt nur in Hohe des Erhéhungsbetrages verringert werden, der
durch den héchsten Aufzehrgrad bestimmt wird. Eine Addition verschiedener Aufzehrbetrage ist
nur soweit zulassig, als der nach dem héchsten Aufzehrgrad bestimmte Erhdhungsbetrag nicht
Uberschritten wird. Dabei ist der fir jede Zulage bestehende Aufzehrgrad zu beachten.

Beispiel:

Bei einer Linearanpassung werden die Dienstbeziige (i. S. des § 13 Abs. 4 BBesG) eines Besol-
dungsempfingers, der eine Uberleitungszulage nach Artikel 14 § 1 Reformgesetz und eine
Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 2 BBesG fiir eine weggefallene Stellenzulage erhilt, insge-
samt um 300 DM erhoht.
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Mit der Bestimmung des Aufzehrgrades ist nicht nur die Héhe der Verrechnung bestimmt,
sondern gleichzeitig die Grenze dessen festgelegt, was von einem Erhohungsbetrag dem Be-
soldungsempfanger als Beziigeverbesserung verbleiben soll. Beim Zusammentreffen mehre-
rer Zulagen bestimmt der hochste Aufzehrgrad gleichzeitig die Hochstgrenze des Verrech-
nungsbetrages; im Beispielsfall stehen danach nicht 250 DM (durch Addition der Anrech-
nungsbetrage von 1/3 = 100 DM aufgrund Artikel 14 § 1 Reformgesetz sowie 1/2 = 150 DM auf-
grund § 13 Abs. 2 BBesG), sondern hochstens die Halfte des Erh6hungsbetrages (150 DM) fiir
eine Verrechnung zur Verfiigung. Soweit die Ausgleichszulage oder die Uberleitungszulage
ihrerseits geringer sind als der Anrechnungsbetrag, steht der Restbetrag bis zur Gesamtsum-
me von 150 DM fiir weitere Verrechnungen zur Verfligung, bis der jeweilige Aufzehrgrad er-
reichtist.

Ausgleichs- | Uberleitungs-
zulage zulage
DM DM

Aufzehrgrad 1/2 1/3
Bestand 45 120
Halfte des Erhéhungsbetrages* = Verrechnungsbetrag
300 x1/2 =150 DM
Aufzehrung der Ausgleichszulage 45 DM 45
Rest 105 DM 0
Aufzehrung der Uberleitungszulage 100 DM 100
(1/3 v. 300 DM)

5 DM 20
Rest des Verrechnungsbetrages in Héhe von 5 DM stiinde ggf.
fur die Aufzehrung einer weiteren Ausgleichszulage zur Verfi-
gung.

*Als Erhdhungsbetrag gilt nur der Betrag, der beim Abbau der ersten Ausgleichs- oder Uberlei-
tungszulage zugrunde zu legen ist (auch wenn z. B. bei der zweiten abzubauenden Ausgleichs-
oder Uberleitungszulage ein hdherer oder niedrigerer Erhdhungsbetrag zugrunde zu legen wire,
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wenn diese Zulage die erste beim Abbau ware und dann bei der Erhdhung weitere oder weniger
Dienstbeziigebestandteile zu berlicksichtigen gewesen waren).

13.5.3

Vor dem 1. Juli 1997 entstandene Ausgleichszulagen bleiben nach bisherigem Recht bestehen, d.
h., dass sich die Voraussetzungen fir ihren weiteren Anspruch und fiir ihren Abbau nach dem
bis zum 30. Juni 1997 geltenden Recht richten; insoweit bleiben die BBesGVwV vom 29. Mai
1980 (GMBI S. 290) weiter anwendbar.

39
Zu § 39:

39.2
Zu Absatz 2

39.2.1

Die Vorschrift gilt fir ledige Beamte und Soldaten, die nach den fir sie geltenden dienstrechtli-
chen Vorschriften verpflichtet sind, standig, d. h. nicht nur voriibergehend aus besonderem An-
lass, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen.

39.2.2

Der in Anlage V genannte Anrechnungsbetrag gilt nicht in den Landern, in denen aufgrund des
Artikels IX § 19 des 2. BesVNG bis zum Inkrafttreten des Reformgesetzes ein Rechtsanspruch auf
einen hdheren Ortszuschlag bestand; in diesen Landern tritt an die Stelle des Anrechnungsbetra-
ges der Differenzbetrag, den diese Lander aufgrund des Artikels 14 § 4 Abs. 2 Reformgesetz
festgesetzt haben. Der Differenzbetrag gilt ab 1. Juli 1997 fir alle in Satz 1 genannten Beamten
unabhangig vom Zeitpunkt ihres Dienstbeginns.

39.2.3
Fir Beginn und Ende der Beriicksichtigung des Anrechnungsbetrages bzw. Differenzbetrages
gilt § 3.

39.24
Im Gbrigen gelten die Verwaltungsvorschriften zu den §§ 40 und 41 entsprechend.

40
Zu §40:

40.1
Zu Absatz 1

40.11

Fur die Zuordnung von Besoldungsempfangern (Beamte, Richter, Soldaten und Anwarter) zu ei-
ner Stufe des Familienzuschlags sind die Familienverhaltnisse magebend, die in dem Zeitraum
vorliegen, fir den Besoldung zusteht.

40.1.2

Die Regelung, wonach ledigen und geschiedenen Besoldungsempfangern, die am 1. Januar 1976
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das 40. Lebensjahr vollendet hatten, nach Artikel 1§ 2 Abs. 2 und 3 des Haushaltsstrukturgeset-
zes vom 18. Dezember 1975 (BGBI. | S. 3091) i. d. F. des § 104 des Beamtenversorgungsgesetzes
vom 24. August 1976 (BGBI. | S. 2485) der Ortszuschlag der Stufe 2 zusteht, ist durch das Re-
formgesetz nicht berlihrt worden. Diesen Besoldungsempfangern steht daher ab 1. Juli 1997 der
Familienzuschlag der Stufe 1 zu.

Zu Nummer 3

40.1.3
Geschieden, aufgehoben oder fir nichtig erklart ist eine Ehe erst mit der Rechtskraft des ge-
richtlichen Scheidungsausspruchs (§§ 1564 ff. BGB) bzw. der gerichtlichen Entscheidung.

Entscheidungen auslandischer Gerichte in Familienrechtssachen werden nur anerkannt, wenn
die Landesjustizverwaltung festgestellt hat, dass die Voraussetzungen fir die Anerkennung vor-
liegen (Artikel 7 § 1 Abs. 1 des Familienrechtsanderungsgesetzes vom 11. August 1961 ( BGBI. |

S. 1221), zuletzt geandert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 25. Juni 1998 (BGBI. | S. 1580), in
der jeweils geltenden Fassung. Bis zur Rechtskraft der Entscheidung bzw. Anerkennung von
Entscheidungen nach auslandischem Recht ist der Familienzuschlag der Stufe 1 zu gewahren.
Diese Feststellung hat der Besoldungsempfanger unverziglich herbeizufiihren und auf seine
Kosten vorzulegen.

40.1.4

"Aus der Ehe" (§ 40 Abs. 1 Nr. 3) besteht eine Unterhaltsverpflichtung nur dann, wenn sie ge-
genuber dem fritheren Ehegatten aus der letzten Ehe besteht. Eine Unterhaltsverpflichtung Kin-
dern gegentiber ist keine Unterhaltsverpflichtung aus der Ehe; sie kann nur unter den Vorausset-
zungen des § 40 Abs. 1 Nr. 4 zur Zahlung des Familienzuschlags der Stufe 1 fuhren.

Die Unterhaltsverpflichtung muss mindestens in Hohe des fiir die maBgebende Besoldungsgrup-
pe geltenden ungekiirzten Tabellenbetrages des Familienzuschlages der Stufe 1 bestehen. Sie
muss in dieser Héhe tatsachlich und nachweislich erfillt werden.

40.1.5

Die Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt kann auf Gesetz oder Vertrag (Vereinbarung) beru-
hen und kann nachgewiesen werden durch Vorlage eines entsprechenden Unterhaltsurteils, ei-
nes gerichtlichen oder auBergerichtlichen Vergleichs oder durch eine schriftliche Unterhaltsver-
einbarung. Freiwillige Unterhaltsleistungen begrinden keinen Anspruch auf den Familienzu-
schlag.

40.1.6
Die Voraussetzungen des § 40 Abs. 1 Nr. 3 sind nicht (mehr) gegeben, wenn

- die Verpflichtung zur Unterhaltszahlung erloschen ist (z. B. durch Wiederheirat, Tod des
Unterhaltsberechtigten oder Wegfall der Griinde, die nach den §§ 1569 ff. BGB fur das Be-
stehen der Unterhaltsverpflichtung maBgebend sind),

- die Unterhaltsverpflichtung durch eine Abfindung (anstelle einer Unterhaltsrente) nach
§ 1585 Abs. 2 BGB oder durch eine Vereinbarung der ehemaligen Ehegatten erloschen ist
oder
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- trotz einer Abfindung die Unterhaltsverpflichtung fir Zwecke des Versorgungsausgleichs
als weiterbestehend behandelt wird aufgrund des § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung von
Harten im Versorgungsausgleich.

Wird der Unterhalt bei weiterbestehender Unterhaltspflicht fiir einen bestimmten Zeitraum im
voraus gezahlt (z. B. jahrlich) und ergibt sich das Fortbestehen der Unterhaltspflicht zweifelsfrei
aus den vorgelegten Unterlagen, so sind die Voraussetzungen des § 40 Abs. 1 Nr. 3 weiter gege-
ben. Dabei miissen die auf die einzelnen Monate des Zahlungszeitraums umgerechneten Betra-
ge die Hohe des Familienzuschlags der Stufe 1 erreichen (vgl. Nummer 40.1.4 Abs. 2).

Zu Nummer 4

40.1.7

Der Besoldungsempfanger muss eine Person - dies kann auch sein Kind sein - in seine Woh-
nung aufgenommen haben. Ob es sich bei der Wohnung um einen einzigen Raum oder um meh-
rere Raume handelt, ist unerheblich. Die Ausstattung muss aber den Grundbedirfnissen des
Wohnens genlgen.

40.1.8

"Seine Wohnung" ist die Wohnung, in der der Besoldungsempfanger tatsachlich - gegebenen-
falls auch zusammen mit Dritten - wohnt und seinen Lebensmittelpunkt hat. Falls die Wohnung
dem Besoldungsempfanger rechtlich nicht zugeordnet werden kann (z. B. bei Wohngemein-
schaft), ist die wirtschaftliche Zuordnung maBgebend.

40.1.9

In die Wohnung "nicht nur voriibergehend aufgenommen" ist eine andere Person, wenn die
Wohnung auch fur den Aufgenommenen zum Mittelpunkt der Lebensbeziehungen wird und es
zur Bildung einer hauslichen Gemeinschaft kommt. Der Aufenthalt des Kindes nur wahrend eines
bestimmten kirzeren Zeitraums im Jahr (z. B. Ferien) fuhrt wegen der dazwischenliegenden lan-
gen Unterbrechungen nicht zur Bildung eines Lebensmittelpunktes. Bei Kindern, deren geschie-
denen Eltern das Sorgerecht gemeinsam obliegt, kdnnen diese Voraussetzungen ausnahmswei-
se auch im Hinblick auf mehrere Wohnungen vorliegen. Ob ein Mittelpunkt der Lebensbeziehun-
gen in den Wohnungen beider Eltern vorliegt, ist nach den Umstanden des Einzelfalles zu beur-
teilen; er setzt nicht voraus, dass sich das Kind in der Wohnung Gberwiegend aufhalt. Die Auf-
nahme in die Wohnung muss nicht auf einer gesetzlichen oder sittlichen Verpflichtung beruhen.

40.1.10

Die gesetzliche Unterhaltspflicht (§ 40 Abs. 1 Nr. 4) ergibt sich aus den Vorschriften des birger-
lichen Rechts (§ 1584 und §§ 1601 ff. BGB). Eine solche Unterhaltsverpflichtung ist z. B. nicht ge-
geben fir ein Kind wahrend der Zeit des Grundwehr- oder Zivildienstes, des freiwilligen 6kologi-
schen oder freiwilligen sozialen Jahres.

4011

Ob eine "sittliche Verpflichtung" des Besoldungsempfangers zur Leistung von Unterhalt be-
steht, ist nach den Umstanden des Einzelfalles zu entscheiden. Sie setzt eine personliche Bin-
dung zwischen ihm und der aufgenommenen Person voraus, aus der sich zwar keine rechtliche
Verpflichtung, aber nach der Verkehrsauffassung ein aus der allgemeinen Anstandspflicht her-
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rihrendes Helfenmussen ergibt. Es handelt sich hierbei um eine im auBerrechtlichen Raum be-
stehende Anstandspflicht, etwa gegenliber Personen, die den Besoldungsempfanger einmal we-
sentlich und nachhaltig unterstutzt haben, oder gegeniliber Geschwistern. Ob diese Vorausset-
zungen vorliegen, ist nach einem strengen MaBstab zu beurteilen.

Allein aus einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ergibt sich keine sittliche Verpflichtung zur
Gewahrung von Unterhalt. Wird im Rahmen dieser Gemeinschaft jedoch ein gemeinsames Kind
in die Wohnung aufgenommen, kénnen die Voraussetzungen des § 40 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1fiir das
Kind bei beiden Elternteilen erfiillt sein (gesetzliche Unterhaltspflicht). Gegeniber einem Kind
des Parthers einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft besteht keine sittliche Verpflichtung zur
Gewahrung von Unterhalt.

40.1.12

Die Annahme, dass der Besoldungsempfanger aus "beruflichen Griinden" der Hilfe der in sei-
nen Haushalt aufgenommenen Person bedarf, ist dann gerechtfertigt, wenn die Person durch die
Haushaltsfuhrung zur Erfillung seiner beruflichen Pflichten beitragt (z. B. bei Geistlichen oder
bei Beamten im Auswartigen Dienst).

"Gesundheitliche Griinde" sind anzuerkennen, wenn der Besoldungsempfanger infolge Krank-
heit oder korperlicher Behinderung ohne fremde Hilfe und Pflege nicht auskommen kann. Diese
Voraussetzungen sind insbesondere bei Schwerbehinderten gegeben, die wegen ihrer kérperli-
chen Behinderung auf die Haushaltsflihrung durch eine andere Person angewiesen sind. Hierbei
kommt es nicht auf den "Grad der Behinderung" an, sondern auf die Art und den Umfang der Be-
eintrachtigung bei der Verrichtung allgemeiner personlicher und hauswirtschaftlicher Tatigkei-
ten. Die fur den Besoldungsempfanger zu verrichtenden Tatigkeiten missen so umfangreich
oder so vielfaltig sein, dass sie die Aufnahme der anderen Person in die Wohnung erforderlich
machen (Abhangigkeit des Besoldungsempfangers von der Hilfe). In Zweifelsfallen kann die Vor-
lage einer amtsarztlichen Bescheinigung gefordert werden.

Das Bestehen eines Verwandtschaftsverhaltnisses, das eine gesetzliche Unterhaltspflicht des
Besoldungsempfangers gegeniber der aufgenommenen Person begriinden kdnnte, ist unschad-
lich; das gleiche gilt hinsichtlich eigener Mittel der aufgenommenen Person.

40.1.13

Zu den Mitteln, die fir den Unterhalt der aufgenommenen Person zur Verfligung stehen, geho-
ren eigene Einnahmen der Person sowie auch solche Einnahmen, die fiir ihren Unterhalt tatsach-
lich gewahrt werden. Hierzu gehdren alle Einnahmen, gleich welcher Art, unabhangig, von wem
sie gewahrt und wie sie bezeichnet werden, die tatsachlich zur Verfligung stehen, um Kosten
der Lebenshaltung zu decken,

z.B.

eigene Einnahmen des Kindes:
- Unterhaltszahlungen (auch Eingliederungshilfen),
- Ausbildungsvergutungen,

- Einkommen aus selbstandiger oder unselbstandiger Tatigkeit,
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- Renten,
- zweckfreie Einnahmen (z. B. aus Vermogen),

- Ausbildungshilfen (z. B. BAf6G, auch als Darlehen, oder Leistungen der Bundesanstalt fir Ar-
beit);

Einnahmen, die fir den Unterhalt des Kindes zur Verfligung stehen:

- Kinderzulagen und -zuschusse,

- Kindergeld und

- kindbezogene Besoldungsleistungen und entsprechende Leistungen.

Die eigenen Einnahmen stehen mit dem Nettobetrag (nach Abzug der gesetzlichen Abgaben) zur
Verfligung. Sachleistungen Dritter sind in Hohe ihres Geldwertes anzurechnen. Eine Gewahrung
von Unterhalt anstelle von Unterhaltszahlungen aufgrund einer bestehenden Barunterhaltsver-
pflichtung ist nach den Satzen der dritten Alterstufe der "Diisseldorfer Tabelle" anzusetzen, ge-
gebenenfalls nach OLG-Bezirk modifiziert, soweit kein anderes Einkommen nachgewiesen wird.

Bei Einkommen aus einem Arbeits- oder Ausbildungsverhaltnis sind einmalige Sonderleistungen
(z.B. Sonderzuwendungen, Urlaubsgelder), die neben den regelmaBigen Bezligen gezahlt wer-
den, nicht zu berucksichtigen.

40.1.14

Die Mittel sind in dem Zeitabschnitt zu berlicksichtigen, in dem sie zuflieBen. Dies gilt auch fiir
nachtraglich gewahrte Mittel, da sie erst ab Zufluss zur Verfigung stehen. Wenn Mittel nicht re-
gelmaBig zuflieBen (z. B. Unterhaltszahlungen), ist der Durchschnitt der letzten zwolf Monate zu-
grundezulegen.

Wenn Mittel nicht monatlich, sondern fir langere Zeitrdume (z. B. in Jahresbetragen) zuflieBen,
bleiben Betrage bis insgesamt 600 DM kalenderjahrlich aus Vereinfachungsgriinden unberiick-
sichtigt; Betrage tUber 600 DM sind fur das folgende Kalenderjahr auf zwdlf gleiche Monatsbe-
trdge umzurechnen. Der Familienzuschlag der Stufe 1ist bis zum Abschluss der Uberpriifung un-
ter Vorbehalt zu zahlen. Hierliber ist der Besoldungsempfanger zu unterrichten.

40.1.15

Nicht zu diesen Mitteln gehoéren Leistungen, die dazu bestimmt sind, einen Sonderbedarf abzu-
decken, der z. B. durch die Behinderung/Pflegebediirftigkeit des Kindes entsteht (z. B. Pflege-
geld nach § 69a BSHG oder Leistungen nach SGB Xl - Pflegeversicherung.

40.1.16

Bei der Berechnung der Eigenmittelgrenze wird stets der hochste Betrag des Familienzuschlags
der Stufe 1 zugrunde gelegt (unabhangig von der Besoldungsgruppe). Bei Teilzeitbeschaftigung
errechnet sich die Eigenmittelgrenze aus dem sechsfachen Betrag des vollen Familienzuschlags
der Stufe 1.
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40.1.17

Die Unterbringung eines Kindes auf "seine Kosten", d. h. auf Kosten des Besoldungsempfan-
gers, wird unterstellt, wenn die fir den Unterhalt des Kindes zur Verfigung stehenden Mittel
den sechsfachen Betrag der Stufe 1 des Familienzuschlags nicht tGberschreiten. Leistungen Drit-
ter (6ffentliche oder private) fiir die Unterbringung des Kindes (z. B. Ubernahme des Schulgel-
des oder Wert eines kostenfreien Wohnens/Verpflegens) sind nach den tatsachlichen Kosten zu
berechnen. Gegebenenfalls sind die Werte nach der Sachbezugsverordnung anzusetzen; sie
rechnen zu den Mitteln, die fir den Unterhalt zur Verfigung stehen.

40.1.18

Eine anderweitige Unterbringung liegt nur vor, wenn die hausliche Verbindung erhalten bleibt
und hierflir auch Anhaltspunkte vorliegen (z. B. eigenes Zimmer, familiare Bindung usw.). Sie be-
steht z. B. fort, wenn die aufgenommene Person nur voribergehend (z. B. wegen Studiums,
Krankenhaus- oder Internatsaufenthalts) abwesend ist. Durch die Unterbringung darf sich der
Mittelpunkt der Lebensbeziehungen nicht schwerpunktmaBig an den Unterbringungsort verla-
gern. Eine anderweitige Unterbringung ist nicht gegeben, wenn der Besoldungsempfanger ledig-
lich fir den Unterhalt aufkommt oder das Kind z. B. beim anderen Elternteil lebt.

Im Regelfall ist ein Kind von demjenigen untergebracht, bei dem es vorher gelebt hat und mit
dem vorrangig die hausliche Verbindung aufrechterhalten wird. In den Fallen der Nummer 40.1.9
kann diese Voraussetzung bei beiden Eltern gegeben sein. Eine hausliche Verbindung liegt nicht
mehr vor, wenn die Lebensgemeinschaft in der Wohnung des Besoldungsempfangers beendet
worden ist, z. B. weil das Kind einen eigenen Hausstand oder ein Eltern-Kind-ahnliches Verhalt-
nis zu einer anderen Person (Pflegekindverhaltnis) oder eine nichteheliche Lebensgemeinschaft
begrindet hat.

40.1.19
Die Konkurrenzvorschriften des Satzes 4 sind auch anzuwenden, wenn

- ein Kind in mehreren Wohnungen seinen Lebensmittelpunkt hat (Nummer 40.1.9) oder

- mehrere Partner einer Lebensgemeinschaft die Voraussetzungen der Nummer 4 erfiillen (z. B.
wegen der Aufnahme eigener Kinder in die gemeinsame Wohnung), auch wenn keine gemeinsa-
men Kinder vorhanden sind.

Ist eine oder sind mehrere der Personen, die nach Satz 4 Familienzuschlag der Stufe 1 beanspru-
chen, teilzeitbeschaftigt, so ist der Familienzuschlag der Stufe 1 entsprechend § 6 anteilig zu ge-
wahren.

Nicht anwendbar ist Satz 4, wenn einer der Partner einer Lebensgemeinschaft den Betrag der
Stufe 1 nach Nummer 2 oder 3 und der andere nach Nummer 4 beansprucht.

40.2
Zu Absatz 2

40.2.1
Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag ist auch dann zu gewahren, wenn der Besol-
dungsempfanger ein zustehendes Kindergeld nicht beantragt, hierauf ausdricklich verzichtet
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oder wenn ihm Kindergeld aufgrund Uber- oder zwischenstaatlicher Regelungen dem Grunde
nach zusteht oder nur deshalb nicht zusteht, weil der Anspruch auf Kindergeld wegen einer ent-
sprechenden Leistung aufgrund Uber- oder zwischenstaatlicher Regelungen ausgeschlossen ist.

40.2.2

Nach § 90 BSHG kann der Trager der Sozialhilfe, wenn er dem Kind des Besoldungsempfangers
Hilfe leistet, neben dem Kindergeld auch den kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags auf
sich Uberleiten. Diese Leistungen sind dann in Hohe des Ubergeleiteten Betrages, hochstens in
Hohe des Bruttobetrages, statt an den Besoldungsempfanger an den Trager der Sozialhilfe zu
zahlen.

40.2.3

Es kommt nicht nur die Gewahrung des Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe 1 und der der
Anzahl der bericksichtigungsfahigen Kinder entsprechenden Stufe in Betracht, sondern auch
die Zahlung von Unterschiedsbetragen zwischen anderen Stufen oberhalb der Stufe 1 (z. B.,
wenn nur ein erstes und drittes Kind zu bertcksichtigen sind, die Differenz zwischen Stufe 1 und
2 sowie zwischen 3 und 4). Zur Reihenfolge der Kinder sieche Nummer 40.5.3 und 40.5.4.

40.3
Zu Absatz 3

Bei der Durchflihrung des Absatzes 3 gilt Nummer 40.2 entsprechend.

40.4
Zu Absatz 4

40.4.0

Absatz 4 ist erst anzuwenden, wenn der Ehegatte, der im 6ffentlichen Dienst im Sinne des § 40
Abs. 6 steht, ohne Anwendung der Konkurrenzvorschrift einen Anspruch auf Familienzuschlag
der Stufe 1 oder auf eine entsprechende Leistung in Hohe von mindestens der Halfte des
Hochstbetrages der Stufe 1 des Familienzuschlags hat (vgl. Nummer 40.4.6).

40.4.1
§ 40 Abs. 4 kann nur auf Ehegatten angewandt werden, nicht aber auf friihere Ehegatten.

40.4.2

Der Ehegatte eines Besoldungsempfangers ist aufgrund einer Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst
"nach beamtenrechtlichen Grundsatzen" versorgungsberechtigt im Sinne des § 40 Abs. 4 Satz
1,

- wenn ihm aufgrund einer Tatigkeit im 6ffentlichen Dienst im Sinne des § 40 Abs. 6 Versor-
gungsbezige nach den Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes oder entsprechenden
versorgungsrechtlichen Vorschriften (z. B. Bundesbeamtengesetz, Gesetz zur Regelung der
Rechtsverhaltnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen, Soldatenversor-
gungsgesetz, Landesbeamtengesetze, Deutsches Richtergesetz) zustehen - dies gilt auch, wenn
der Zahlungsanspruch (z. B. wegen anderer Verwendungseinkommen) in voller Hohe ruht - ;
hierzu gehdren auch der Unterhaltsbeitrag nach § 38 BeamtVG, das Ubergangsgeld nach den §§
47, 47a BeamtVG und die Ubergangsgebiihrnisse nach den § 11 SVG,
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- wenn ihm fur eine Tatigkeit im o6ffentlichen Dienst im Sinne des § 40 Abs. 6 eine insbesondere
durch Tarifvertrag, Dienstordnung, Statut oder Einzelvertrag vom Dienstherrn oder Arbeitgeber
zugesicherte lebenslangliche Versorgung zusteht; z. B. wegen Dienstunfahigkeit oder Erreichens
der Altersgrenze oder als Hinterbliebenenversorgung auf der Grundlage des Arbeitsentgelts und
der Dauer der Dienstzeit. Eine Rente (z.B. von der Versorgungsanstalt des Bundes und der Lan-
der) aus der zusatzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung ist keine Versorgung nach be-
amtenrechtlichen Grundsatzen im Sinne des § 40 Abs. 4 und 5.

40.4.3

Der Bezug von Waisengeld nach beamtenrechtlichen Grundsatzen durch den Ehegatten eines
Besoldungsempfangers bewirkt nicht, dass § 40 Abs. 4 auf die Dienstbeziige anzuwenden ist.
Der Ehegattenbestandteil in den ruhegehaltfahigen Dienstbeziigen, die einem Waisengeld zu-
grunde liegen, knipft namlich nicht an die Ehe des Waisengeldempfangers an, sondern an die
des Versorgungsurhebers.

40.4.4
§ 40 Abs. 4 ist auch anzuwenden, wenn der im 6ffentlichen Dienst (§ 40 Abs. 6) stehende Ehe-
gatte des Besoldungsempfangers

- Mutterschaftsgeld wahrend der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutz-
gesetzes oder Dienstbeziige nach § 4 der Mutterschutzverordnung des Bundes oder nach ent-
sprechendem Landesrecht erhalt und wenn bei der Bemessung dieser Leistung der Familienzu-
schlag oder der Ehegattenbestandteil im Ortszuschlag oder eine entsprechende Leistung be-
ricksichtigt wird,

- wahrend einer Erkrankung Krankengeld nach den §§ 44 ff. SGB V oder eine entsprechende
Leistung aus einem Versicherungsverhaltnis erhalt, sofern der Arbeitgeber zu der Versicherung
Beitragsanteile oder -zuschiisse leistet oder geleistet hat (§ 40 Abs. 4 ist jedoch nicht anzuwen-
den fir die Zeit einer Aussteuerung geman § 48 Abs. 1SGB V),

- wahrend einer RehabilitationsmaBnahme Ubergangsgeld gemaB den §§ 20, 21 SGB VI erhilt,

- Dienstbezlge aufgrund besonderer Rechtsvorschriften fortgezahlt erhalt, z. B. nach dem Per-
sonalvertretungsgesetz, dem Arbeitsplatzschutzgesetz oder der Sonderurlaubsverordnung.

40.4.5
Die Konkurrenzvorschrift des § 40 Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn der im 6ffentlichen Dienst
(§ 40 Abs. 6) stehende Ehegatte des Besoldungsempfangers als Arbeiter beschaftigt ist.

40.4.6
Keine dem Familienzuschlag der Stufe 1 entsprechende Leistung an den Ehegatten und damit
kein Anwendungsfall des § 40 Abs. 4 liegt insbesondere vor, wenn der Ehegatte

- ein erhdhtes Praktikantenentgelt flr Verheiratete bezieht oder

- Ubergangsgeld nach Tarifvorschriften des 6ffentlichen Dienstes erhlt.
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40.4.7

Nummer 40.4.6 gilt auch, wenn der Ehegatte eine Leistung erhalt, die bei Vollzeitbeschaftigung
nicht mindestens die Halfte des hochsten Tabellenbetrages der Stufe 1 des Familienzuschlags
betragen wirde.

40.4.8

Die Voraussetzungen des § 40 Abs. 4 sind ebenfalls nicht erfillt, wenn ein sonstiger Arbeitgeber
(§ 40 Abs. 6 Satz 3) seinem Bediensteten einen Ehegattenanteil oder eine entsprechende Leis-
tung nicht zahlt, weil dessen Ehegatte im 6ffentlichen Dienst steht (z. B. Richtlinien fir die Ar-
beitsvertrage in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes - AVR -).

40.4.9

Wenn der Ehegatte eines Besoldungsempfangers als EG-Beamter oder als sonstiger EG-Be-
diensteter Anspruch auf Familienzulagen nach Artikel 67 des Statuts der Beamten der EG hat
(Artikel 2 der Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 259 des Rates vom 29. Februar 1968 - ABI.
EG Nr. L 56, S 1), zuletzt gedndert durch Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 3834 des Rates
vom 19. Dezember 1991 (ABI. EG Nr. L 361, S. 13), in der jeweils geltenden Fassung), ist § 40 Abs.
4 nicht anzuwenden, obwohl es sich um eine vergleichbare Leistung handelt. Die EG-Leistungen
sind subsidiar zu nationalen Leistungen.

40.4.10

Teilzeitbeschéftigte erhalten den halben Familienzuschlag ungekiirzt, wenn ihr Ehegatte voll-

beschaftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsatzen versorgungsberechtigt ist (vgl. Nummer
40.4.2) oder wenn beide Ehegatten mit mindestens der Halfte der regelmaBigen Arbeitszeit be-

schaftigt sind, weil in diesen Fallen § 6 Abs. 1 nicht angewandt wird (§ 40 Abs. 4 Satz 2).

Ist der Besoldungsempfanger teilzeitbeschaftigt, so ist § 6 Abs. 1 anzuwenden, wenn sein Ehe-
gatte mit weniger als der Halfte der regelmaBigen Arbeitszeit beschaftigt ist. Steht der Ehegatte
in mehreren Teilzeitbeschaftigungsverhaltnissen im 6ffentlichen Dienst mit Anspruch auf Famili-
enzuschlag oder eine entsprechende Leistung, so ist der Gesamtumfang dieser Beschaftigungen
maBgebend.

40.5
Zu Absatz 5

40.5.0

Die Nummern 40.4.4, 40.4.6, 40.4.8 bis 40.4.10 gelten bei der Durchfiihrung des Absatzes 5
entsprechend. Bei der Anwendung von Nummer 40.4.4 in den Fallen des § 40 Abs. 5 Satz 1
(Konkurrenzen beim kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags) ist aber folgendes zu beach-
ten: Nach der Geburt eines Kindes wird bei Arbeitnehmerinnen das Mutterschaftsgeld neu fest-
gesetzt und somit fur das neugeborene Kind ein Kinderanteil im Ortszuschlag, ein Sozialzuschlag
oder eine entsprechende Leistung bericksichtigt (§ 14 Abs. 1 Satz 3 des Mutterschutzgesetzes).

Wenn ein Besoldungsempfanger den kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags beantragt, hat
er alle Angaben zu machen, aus denen sich sein Anspruch ergibt. Er hat insbesondere zu erkla-
ren, wer das Kindergeld erhalt und gegebenenfalls bei welchem Arbeitgeber diese Person be-
schéftigt ist. Macht er hierzu keine ausreichenden Angaben und kann deshalb liber den An-
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spruch nicht entschieden werden, ist ihm der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags
nicht zu gewahren.

40.5.1

Eine Versorgungsberechtigung nach einer Ruhelohnordnung (§ 40 Abs. 5 Satz 1) liegt vor, wenn
eine lebenslangliche Versorgung bei Dienstunfahigkeit oder Erreichen der Altersgrenze oder
Hinterbliebenenversorgung auf der Grundlage des Arbeitsentgelts und der Dauer der Dienstzeit
aufgrund eines sich unmittelbar gegen den Arbeitgeber richtenden Anspruchs zu gewahren ist.
Eine Versorgung aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages, die einer Versorgung nach einer
Ruhelohnordnung inhaltlich gleichsteht, wird auch im Rahmen des § 40 Abs. 5 Satz 1 wie eine
Versorgung nach einer Ruhelohnordnung behandelt.

40.5.2

Ein Kinderanteil im Ortszuschlag ist stets eine Leistung, die dem Familienzuschlag entspricht. Im
Ubrigen liegt eine dem Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen oder dem
Sozialzuschlag nach den Tarifvertragen fir Arbeiter des dffentlichen Dienstes "entsprechende"
Leistung nur dann vor, wenn sie der anderen Person mindestens in Hohe des Betrages gewahrt
wird, der nach der Familienzuschlagstabelle fiir das jeweilige Kind (vgl. Nummern 40.5.3 und
40.5.4) zu zahlen ware, unabhangig von den Zahlungsmodalitaten (z.B. statt monatliche viertel-
oder halbjahrliche Zahlung). Geringfligige Unterschreitungen der Mindesthdhe bis zu 10 Prozent
sind unbeachtlich.

40.5.3

Welcher Unterschiedsbetrag "auf ein Kind entfallt" (§ 40 Abs. 5 Satz 1), ergibt sich aus der fir
die Anwendung des Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskindergeldgesetzes maBgeben-
den Reihenfolge der Kinder (§ 40 Abs. 5 Satz 2). Die Reihenfolge nach dem Einkommensteuer-
gesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz bestimmt sich danach, an welcher Stelle das zu be-
ricksichtigende Kind in der Reihenfolge der Geburten bei dem Besoldungsempfanger steht und
ob es demnach fiir ihn erstes, zweites oder weiteres Kind ist.

40.5.4

In der Reihenfolge der Kinder (Nummer 40.5.3) sind als "Zahlkinder" alle Kinder zu beriicksichti-
gen, die im kindergeldrechtlichen Sinne Zahlkinder sind. Danach werden auch diejenigen Kinder
mitgezahlt, fur die der Besoldungsempfanger nur deshalb keinen Anspruch auf Kindergeld hat,
weil fiir sie der Anspruch vorrangig einer anderen Person zusteht oder weil der Anspruch auf
Kindergeld ausgeschlossen ist wegen des Vorliegens eines Ausschlusstatbestandes nach § 65
EStG oder nach § 4 BKGG.

Beispiel:

Ein verheirateter Beamter, dessen Ehefrau nicht im 6ffentlichen Dienst steht, hat drei Kinder,
von denen er fiir die zwei ehelichen Kindergeld erhalt (Kind Nr. 1und Kind Nr. 3 nach dem Le-
bensalter). Fiir das nichteheliche Kind Nr. 2 erhalt die im 6ffentlichen Dienst stehende Kindes-
mutter das Kindergeld und den Kinderanteil im Familienzuschlag. Der Beamte erhalt fiir sein
Kind Nr. 1den Familienzuschlag der Stufe 2 und fiir sein Kind Nr. 3 den Familienzuschlag der
Stufe 4. Kind Nr. 3 riickt in diesem Fall nicht auf Platz 2 auf.
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Scheidet das Kind Nr. 1aus (z. B. wegen Antritt des Wehrdienstes oder Beendigung der Be-
rufsausbildung), riickt das nichteheliche Kind Nr. 2 zum Kind Nr. 1 auf. Es bleibt Zahlkind; die
Leistungen fiir dieses Kind gehen weiterhin an die Kindesmutter. Das bisherige Kind Nr. 3
wird Nr. 2 (Leistung an den Beamten).

40.5.5

"Gewahrt" im Sinne des § 40 Abs. 5 Satz 1 wird dem Besoldungsempfanger Kindergeld auch
dann, wenn es nach § 74 EStG oder anderen Vorschriften nicht an den Berechtigten, sondern an
eine andere Person oder Stelle ausgezahilt wird.

40.5.6

Wird bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 40 Abs. 5 Satz 1 das Kindergeld einer Person ge-
wabhrt, die weder im 6ffentlichen Dienst steht noch nach beamtenrechtlichen Grundsatzen ver-
sorgungsberechtigt ist, so ist der Familienzuschlag fiir das Kind der Person zu gewahren, die im
offentlichen Dienst steht oder nach beamtenrechtlichen Grundsatzen versorgungsberechtigt ist
und die bei Nichtvorhandensein des Kindergeldempfangers das Kindergeld fur das Kind erhalten
wirde. Hierbei sind die in § 64 EStG oder in § 3 BKGG enthaltenen Rangfolgen entsprechend an-
zuwenden.

Beispiel:

Die geschiedenen Eltern eines Kindes stehen beide im 6ffentlichen Dienst. Das Kindergeld
nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz erhalt der GroBvater,
der weder im 6ffentlichen Dienst steht noch nach beamtenrechtlichen Grundsatzen versor-
gungsberechtigt ist.

In diesem Falle ist der familien-, orts- oder sozialzuschlagsberechtigte Ehegatte nach den
oben genannten Grundsitzen zu ermitteln, da durch § 40 Abs. 5 lediglich eine Mehrfachzah-
lung des Kinderanteils im Familienzuschlag bzw. Ortszuschlag oder des Sozialzuschlags auf-
grund desselben Tatbestandes vermieden werden, nicht aber dessen Zahlung vollig entfallen
soll.

Das bedeutet, dass derjenige Elternteil den Kinderanteil im Familienzuschlag oder im Ortszu-
schlag oder den Sozialzuschlag erhilt, der dem Kind eine bzw. die h6chste Unterhaltsrente
zahlt.

40.5.7

Die in § 40 Abs. 5 Satz 3 enthaltene Regelung (Teilzeitbeschaftigung) bezieht sich stets auf den
Familienzuschlag fur ein bestimmtes Kind. Die Vorschrift ist daher nur anwendbar, wenn in be-

zug auf dieses Kind mehrere Anspruchsberechtigte im Sinne des § 40 Abs. 5 Satz 1 vorhanden

sind.

Beispiel:

Ein teilzeitbeschaftigter verheirateter Beamter, dessen vollbeschaftigte Ehefrau nicht im 6f-
fentlichen Dienst steht, hat drei Kinder, von denen er fiir zwei Kinder Kindergeld erhalt (Kind
Nr. 1und Kind Nr. 3 nach dem Lebensalter). Fiir das Kind Nr. 2 erhalt die im 6ffentlichen Dienst
stehende Kindesmutter das Kindergeld und den Kinderanteil im Familienzuschlag. In diesem
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Falle kann § 40 Abs. 5 Satz 3 auf den Kinderanteil im Familienzuschlag fiir die Kinder Nr. 1 und
3 des Beamten nicht angewendet werden, weil in bezug auf diese Kinder keine Anspruchs-
konkurrenz im Sinne des Satzes 1dieser Vorschrift besteht. Der Kinderanteil im Familienzu-
schlag fiir diese beiden Kinder ist nach § 6 Abs. 1im Verhaltnis der ermaBigten zur regelmagi-
gen Arbeitszeit zu verringern.

40.6
Zu Absatz 6

40.6.1

"Verbande" von offentlich-rechtlichen Korperschaften, Anstalten oder Stiftungen (§ 40 Abs. 6
Satz 1) sind Zusammenschlisse dieser Rechtstrager jeder Art ohne Ricksicht auf ihre Rechts-
form und Bezeichnung. Es kann sich demnach auch um Zusammenschlisse in nicht 6ffentlich-
rechtlicher Rechtsform handeln, z. B. in Form eines Vereins oder einer Gesellschaft des birgerli-
chen Rechts.

40.6.2

Bei einer zwischenstaatlichen oder Uberstaatlichen Einrichtung (§ 40 Abs. 6 Satz 2) kann von ei-
ner Beteiligung der 6ffentlichen Hand durch Beitrdge, Zuschiisse oder in anderer Weise ausge-
gangen werden, wenn die Einrichtung in den Entsendungsrichtlinien des Bundes (RdSchr. des
BMI vom 15. August 1989 - GMBI S. 498 in der jeweils geltenden Fassung) oder eines Landes
aufgefihrt ist. In Fallen der Beschaftigung eines Ehegatten bei der EG ist hinsichtlich des § 40
Abs. 4 und 5 Nummer 40.4.6 zu beachten.

40.6.3

Um eine "vergleichbare" Regelung im Sinne des § 40 Abs. 6 Satz 3 handelt es sich, wenn auf-
grund einer Regelung einer Person im konkreten Einzelfall - wegen des Verheiratetseins oder
des Vorliegens einer anderen Voraussetzung des § 40 Abs. 1 oder wegen des Vorhandenseins
von Kindern - ein sozialbezogener Bestandteil in der Bezahlung gewahrt wird, ohne dass es hier-
bei auf die Bezeichnung dieser Leistung (z. B. als Haushaltszulage) ankame. Die Anwendung der
Konkurrenzregelungen des § 40 Abs. 4 und 5 hangt dann jedoch davon ab, ob auch die Voraus-
setzungen dieser Vorschriften erflllt sind (vgl. Nummer 40.5.2).

Familienbezogene Zuschlagsregelungen sonstiger Arbeitgeber des 6ffentlichen Dienstes sind
auch dann Regelungen wesentlich gleichen Inhalts, wenn sie keine Konkurrenzen erhalten.

Beispiel:

Die Ehefrau eines Beamten ist Angestellte der Postbank AG. Das Kindergeld flir das gemein-
same Kind wird dem Beamten gewahrt. Die Postbank verzichtet aufgrund § 3Nr. 5 TLLV 98

(Postbanktarifvertrag) auf die Anwendung der Konkurrenzregelungen zum Orts- und Famili-
enzuschlag und zahlt deshalb Ortszuschlag in nachstehender Héhe:

- einen vollen Ehegattenbestandteil der Stufe 2,
- einen kindbezogenen Anteil.

Der Beamte erhalt Familienzuschlag in nachstehender Hohe:
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- einen halben Ehegattenbestandteil der Stufe 1 geman § 40 Abs. 4 BBesG,
- einen kindbezogenen Anteil geman § 40 Abs. 5 BBesG.

40.6.4

In § 40 Abs. 6 Satz 3 kommt nur eine finanzielle Beteiligung der 6ffentlichen Hand in Betracht.
Dagegen kommt es auf Art und Umfang der finanziellen Beteiligung nicht an. Als Beteiligung der
offentlichen Hand im Sinne dieser Vorschrift sind demnach nicht nur laufende, sondern auch ein-
malige Finanzzuweisungen, z. B. Investitionskostenzuschlisse und Férderungsmittel nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 ( BGBI.
| S. 886), zuletzt gedndert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. August 1998 (BGBI. | S. 1311), in
der jeweils geltenden Fassung, oder Kapitalbeteiligungen anzusehen.

Bei einer Einrichtung, die verschiedenartige Aufgaben erflllt, ist eine Beteiligung im Sinne des §
40 Abs. 6 Satz 3 bereits dann gegeben, wenn Finanzzuweisungen fir nur eine dieser Aufgaben
gewahrt werden. Erhalt der Arbeitgeber zwar keine institutionelle, sondern lediglich eine projekt-
bezogene Forderung, so liegt dennoch eine Beteiligung vor. Die "Beteiligung" kann auch mittel-
bar sein, wie z.B. im Falle der Beschaftigung des Ehegatten eines Beamten bei einem Professor
im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Forschungsvorha-
bens.

Keine Beteiligung der 6ffentlichen Hand liegt vor, wenn

- die gewahrten finanziellen Mittel vom Empfanger lediglich weitergeleitet werden (durchlaufen-
de Gelder),

- den finanziellen Mitteln konkrete Gegenleistungen gegeniberstehen, z. B. fur die Inanspruch-
nahme von Leistungen oder die Lieferung von Gegenstanden; hierunter féllt auch die Ubernahme
von Pflegekosten,

- der Arbeitgeber Geldleistungen der 6ffentlichen Hand aufgrund von Gestellungsvertragen er-
halt (z. B. Arbeitgeber verpflichtet sich vertraglich, fir ein Krankenhaus Pflegekrafte zu stellen)
oder

- die Arbeitsverwaltung Zuschisse zur Schaffung von Arbeitsplatzen bzw. im Rahmen von Ar-
beitsbeschaffungsmaBnahmen gewahrt.

40.6.5

Die Tatigkeit im Dienst eines der Arbeitgeber, die in den Anlagen | und Il zum Rundschreiben des
BMI vom 23. Dezember 1994 - D Ill 2 - 220 217/15 - (GMBI 1995 S. 186) in der jeweils geltenden
Fassung aufgefihrt sind - ohne die dort genannten 6ffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf-
ten und deren Verbande -, ist 6ffentlicher Dienst im Sinne des § 40 Abs. 6 Satz 1. Ist ein Arbeit-
geber in der Anlage lll dieses Rundschreibens aufgefihrt, so kdnnen die Voraussetzungen des §
40 Abs. 6 Satz 3 als gegeben angenommen werden. In anderen Fallen, in denen der Arbeitgeber
in keiner der Anlagen zu dem genannten Rundschreiben aufgefiihrt ist, muss im Einzelfall gepriift
werden, ob die Voraussetzungen fir eine Gleichstellung mit dem 6ffentlichen Dienst gegeben
sind (Gewahrung von Familienzuschlag, Ortszuschlag, Sozialzuschlag oder einer vergleichbaren
Leistung, finanzielle Beteiligung der 6ffentlichen Hand usw.).
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40.6.6

Bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des § 40 Abs. 6 Satz 1 bis 3 vorliegen, so entscheidet
nach § 40 Abs. 6 Satz 4 das flur das Besoldungsrecht zustandige Ministerium oder die von ihm
bestimmte Stelle. Diese Entscheidung hat nur deklaratorische, aber keine konstitutive Wirkung;
sie erstreckt sich auf den gesamten der Entscheidung zugrunde liegenden Zeitraum.

40.7
Zu Absatz 7

40.71

Bezlgestellen sind alle Organisationseinheiten, deren Aufgabe die Berechnung und Festsetzung
von Besoldung, Versorgung, Verglitung und Lohn flir Bedienstete des 6ffentlichen Dienstes im
Sinne des Absatzes 6 ist.

40.7.2

Der Begriff "6ffentlicher Dienst" erfasst auch die Zuwendungsempfanger des Bundes und der
Lander, so dass auch fir diesen Bereich die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen fir einen
Datenaustausch erfillt sind.

40.7.3

In Fallen, in denen Anspruchskonkurrenzen vorliegen (§ 40 Abs. 1, 4 und 5), sind von den Bezi-
gestellen des offentlichen Dienstes im Sinne von § 29 Abs. 1 unverzlglich Vergleichsmitteilungen
auszutauschen.

41
Zu § 41:

411

Das fir die Zahlung des Familienzuschlags maBgebende Ereignis (Satz 1) tritt zu dem Zeitpunkt
ein, zu dem die Tatbestandsmerkmale einer Vorschrift, nach der der Familienzuschlag erstmals
oder in einer hoheren Stufe zu zahlen ist, erfillt sind oder aber die Tatbestandsmerkmale einer
Vorschrift, die die Zahlung des vollen Familienzuschlags (bzw. einer héheren Stufe) bisher ver-
hindert haben (z. B. § 40 Abs. 4 oder 5), nicht mehr erflillt sind.

Beispiele:

1. Durch die EheschlieBung eines Beamten am 31. Juli werden die Voraussetzungen flir die Ge-
wahrung des Familienzuschlags der Stufe 1 nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 erfullt. Die Heirat ist das maB-
gebende Ereignis im Sinne des § 41 Satz 1, das zur Zahlung des Familienzuschlags ab 1. Juli
flhrt.

2. Beide Ehegatten stehen im &ffentlichen Dienst, und jeder von ihnen erhalt in Anwendung des §
40 Abs. 4 Satz 1 den Familienzuschlag zur Halfte. Mit Ablauf des 10. Marz scheidet die Ehefrau
aus dem o6ffentlichen Dienst aus. In diesem Falle erhalt die Ehefrau anteilig, d. h. fir die Zeit vom
1. bis 10. Marz, den Familienzuschlag zur Halfte. Fiir den Ehemann ist das Ausscheiden seiner
Frau aus dem offentlichen Dienst das fur die volle Zahlung seines Familienzuschlags "maBge-
bende Ereignis" im Sinne des § 41 Satz 1in Verbindung mit Satz 3, da von diesem Zeitpunkt an
die Voraussetzungen des § 40 Abs. 4 Satz 1 nicht mehr vorliegen. Er erhalt den Familienzuschlag
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der Stufe 1 bereits flir den Monat Marz in voller Hohe. Scheidet die Ehefrau mit Ablauf des Mo-
nats Marz aus dem &ffentlichen Dienst aus, so erhalt der Ehemann den vollen Familienzuschlag
dagegen erst vom Ersten des folgenden Monats.

3. EheschlieBung zwischen einer im 6ffentlichen Dienst stehenden Angestellten und einem Be-
amten am 15. August: Ab 1. August erhalt der Ehemann den Familienzuschlag der Stufe 1 zur
Halfte (§ 41 Satz 1in Verbindung mit § 40 Abs. 1 Nr. 1und Abs. 4), die Ehefrau den Ortszuschlag
der Stufe 1 und den halben Unterschiedsbetrag zwischen Stufe 1 und 2 nach tarifrechtlichen
Vorschriften. Gehort der Enemann vor der EheschlieBung bereits zur Stufe 1 des Familienzu-
schlags, ist ihm fir den Monat August noch der volle Familienzuschlag der Stufe 1 zu gewahren
und erst ab 1. September der Familienzuschlag der Stufe 1 zur Halfte (§ 41 Satz 2 in Verbindung
mit Satz 3).

41.2
Ereignisse, die nach dem Ende des Dienstverhaltnisses eintreten, wirken sich auf die Héhe des
zuletzt zustehenden Familienzuschlags nicht mehr aus.

Beispiel:

Ein Beamter scheidet mit Ablauf des 15. Mai aus dem Dienst aus. Am 18. Mai wird ein Kind ge-
boren, fiir das ihm Kindergeld nach dem EStG oder dem BKGG zusteht. Der Familienzuschlag
ist fur die Zeit vom 1. bis 15. Mai nicht zu erhéhen.

41.3
Nach § 41 Satz 2 wird der Familienzuschlag (einer hoheren Stufe) letztmalig fiir den Monat ge-
wahrt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen dafir an (mindestens) einem Tage erfillt waren.

Beispiele:

1. Die Ehefrau eines Beamten tritt am 2. Marz in den 6ffentlichen Dienst ein. Sie erhalt anteilig,
d.h. fiir die Zeit vom 2. bis 31. Mdrz, den Familienzuschlag der Stufe 1 zur Halfte. Der Ehemann
erhalt fiir diesen Monat noch den vollen Familienzuschlag der Stufe 1und erst ab 1. April den
Familienzuschlag der Stufe 1 zur Halfte (§ 41Satz 2i.V.m. Satz 3).

2. Das Kind eines Beamten, der nach § 40 Abs. 1Nr. 4 Satz 2 Familienzuschlag der Stufe 1er-
halt, nimmt wahrend der Schulferien vom 2. Juli bis 31. August eine Aushilfstatigkeit wahr, fiir
die es eine Verglitung erhilt, die Giber dem Sechsfachen des Betrages der Stufe des Familien-
zuschlags liegt. Der Familienzuschlag der Stufe 1 wird nur fiir den August eingestelit.

3. Durch die Ehescheidung eines Beamten mit Rechtskraftwirkung zum 1. August entfallen die
Voraussetzungen fiir die Zahlung des Familienzuschlags der Stufe 1ebenfalls ab 1. August.

41.4

Sind innerhalb eines Monats die Anspruchsvoraussetzungen sowohl fiir eine Erhéhung als auch
fiir eine Verminderung des Teils einer Stufe des Familienzuschlags gegeben, so sind die Ande-
rungen bei jeder Stufe gesondert zu beurteilen.

Beispiele:
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1. Eine geschiedene Beamtin mit einem Kind und einer auf 70 vom Hundert reduzierten Ar-
beitszeit heiratet am 15. September einen im 6ffentlichen Dienst vollbeschaftigten Mann. Sie
erhalt die Halfte des Familienzuschlags der Stufe 1 (bisher 70 vom Hundert) vom 1. Oktober
an. Die Stufe 2 wird ab 1. September in voller Hohe, statt bisher in Hohe von 70 vom Hundert
gewahrt. Eine Gegenrechnung erfolgt nicht.

2. Ein Ehegatte wird unter Wegfall der Beziige fiir die Zeit vom 10. August bis 4. September
beurlaubt. Der b e urlaub t e Ehegatte erhalt fiir die Monate August und September seine
Beziige gemanB § 3 Abs. 4 im entsprechenden Verhaltnis unter Zugrundelegung des Familien-
zuschlags der Stufe 1 zur Halfte; der nicht beurlaubte (vollbeschaftigte) Ehegatte erhalt fiir
die Monate August und September den vollen Familienzuschlag der Stufe 1.

MBI. NRW. 2001S. 369

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 31/31


https://recht.nrw.de/mblnrw/2001-s369

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Durchführungshinweise zu § 13 und §§ 39 bis 41 des Bundesbesoldungsgesetzes 


